
 
A n t r a g : 

 
Der Leistungsvereinbarung zwischen der 
Stadt Neumünster und dem Diakonie 
Hilfswerk Schleswig-Holstein als Träger 
des Ev. Jugendgemeinschaftswerkes 
Neumünster über die ambulante 
Suchtkrankenhilfe der "Drögenhilfe 
Neumünster" wird zugestimmt. 
 

 


